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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Volkstrauertag bleibt ein wichtiges Datum der Erinnerung und des Gedenkens, solange es Kriege, Gewalt und Terror gibt. An 
diesem Tag wird nicht nur der Gefallenen und Vermissten der Weltkriege gedacht, sondern auch der Opfer von Gewaltherrschaft, 
Krieg und Terror unserer Tage.

Unsere diesjährige Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet statt am

Sonntag, 17. November 2024
nach dem Gottesdienst.

Zu dieser Gedenkfeier lade ich die gesamte Bevölkerung, auch im Namen des Gemeinderats, recht herzlich ein.

Unsere Vereine und Vereinigungen sowie auch den Gemeinderat bitte ich um geschlossene Teilnahme an der Gedenkfeier.

Wir treffen uns zum gemeinsamen Kirchgang um 8:45 Uhr beim Rathaus und begeben uns in Begleitung des Musikvereins 
gemeinsam zur Kirche.

Programm:
•	 Liedvortrag des Männergesangvereins
•	 Ansprache des Bürgermeisters und eine Rednerin
•	 Choral des Musikvereins
•	 Totengedenken und Kranzniederlegung
•	 Musikstück des Musikvereins

Mit freundlichen Grüßen
Ewald Hoffmann
Bürgermeister

Anlässlich des Volkstrauertages wird am Sonntag, 17.11.2024, am Hasenplatz halbmast beflaggt.

Volkstrauertag 2024
Einladung  
zur Gedenkfeier der Gemeinde

„Sorgt Ihr, die Ihr noch im Leben steht,
dass Friede bleibe,

zwischen den Menschen,
Friede zwischen den Völkern.“

� (Theodor Heuss)
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Aus der öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderats vom 07. November 2024

Bürger fragen
Ein Bürger lobte die Verwaltung für die sehr gelungene Informati-
onsveranstaltung zum Thema Grundsteuerreform am vergange-
nen Dienstag, 05.11.2024 im Feuerwehrhaus.

Gleicher Bürger hatte im Anschluss eine Frage zur Auslastung des 
Kindergartens St. Raphael. Bürgermeister Hoffmann verwies auf 
den sich anschließenden TOP 3, bei dem unter anderem auch die-
se Frage beantwortet werde.

Betriebsführung zur Straßenbeleuchtung
Die Gemeinde trägt seit 2013 die komplette Anlagenbetreiber-
verantwortung für den sicheren Betrieb und Zustand der Stra-
ßenbeleuchtung. Die Gemeinde Schwenningen hat die Betreu-
ung der Straßenbeleuchtung seit dieser Zeit sehr vernachlässigt. 
Mit diesem Thema hatte sich der Gemeinderat bereits in etlichen 
Sitzungen beschäftigt.

Der Bürgermeister führte aus, dass die Gemeinde Schwenningen 
im Rahmen des §41 StrG, wie auch alle anderen Gemeinden und 
Kommunen, öffentlich-rechtlich dazu verpflichtet ist, Straßen 
einschließlich Radwege innerhalb der geschlossenen Ortslage 
einschließlich der Ortsdurchfahrten zu beleuchten. Nachdem die 
NetzeBW erst in diesem Jahr eine Revision durchgeführt hatte, 
sollten auch sie die Komplettverantwortung am gesamten Stra-
ßenbeleuchtungsnetz übernehmen.

Nach einer Präsentation der Netze BW, den dazugehörigen Aus-
führungen und anschließender Beratung waren keine weiteren 
Fragen im Raum.

Im Beschluss wird der Bürgermeister ermächtigt, im Anschluss an 
die Sitzung den Vertrag zum Abschluss eines Betriebsführungs-
vertrags mit der NetzeBW zu schließen.

Antrag einer Kindertagespflegerin auf Erhöhung des  
gemeindlichen Zuschusses für die Betreuung Schwenninger 
Kinder
Kindertagespflegepersonen, welche Schwenninger Kinder be-
treuen, erhalten seit dem September 2022 einen finanziellen 
Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 1 € pro Kind und pro Be-
treuungsstunde. Nun erreichte den Gemeinderat ein weiterer 
Antrag, diesen Zuschussbetrag von 1 € pro Kind und pro Betreu-
ungsstunde zu verdoppeln.

Nachdem der TOP erschöpfend diskutiert und behandelt wurde, 
lehnten die Räte den neuen Antrag ab.

Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Heuberghalle
Während der Strohparkveranstaltung 2024 ist die vorhandene 
Spülmaschine, welche seit Errichtung der Heuberghalle zum In-
ventar gehört, ausgefallen und war defekt.

Zur Disposition steht die Reparatur der vorhandenen 30 Jahre 
alten Spülmaschine oder die Beschaffung einer neuen Spülma-
schine. Der Gemeindeverwaltung lagen mehrere Angebote vor.
Im Beschluss sprachen sich die Räte aus, eine neue Spülmaschine 
für die Heuberghalle zu beschaffen. Bürgermeister Ewald Hoff-
mann wurde beauftragt, das wirtschaftlichste Angebot anzuneh-
men.

Erlass einer Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)
Wie bereits in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10. Okto-
ber 2024 ausführlich erläutert, gilt das alte Grundsteuerrecht nur 
noch bis zum 31.12.2024. Ab dem 01.01.2025 wir das neue Recht 
für die Grundsteuer A und B angewendet. In der letzten Sitzung 
wurde ebenfalls erwähnt, dass der Gesetzgeber für die Städte 
und Gemeinden die Empfehlung ausgesprochen hat, die Reform 
aufkommensneutral umzusetzen.

Aufgrund einer noch nicht erfüllten Rücklaufquote und der An-
kündigung des Kreistags, die Kreisumlage um weitere 5 % zu 
erhöhen, beschlossen die Gemeinderäte, den Hebesatz für die 

Grundsteuer A auf 520 v.H. und den Hebesatz bei der Grund-
steuer B auf 580 v.H. zu setzen. Die Grundsteuer C wird, wie im 
Umland, in Schwenningen noch nicht eingeführt. Die Gewerbe-
steuer verbleibt bei 340 v.H. Die Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wird an an-
derer Stelle in diesem Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Trägerdarlehen des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung: Neufestsetzung des Zinssatzes ab dem 
Jahr 2025
Der Kernhaushalt hat dem Eigenbetrieb Wasserversorgung 5 Trä-
gerdarlehen gewährt. Damit der Zinssatz nicht ständig angepasst 
werden muss und damit ein günstigerer Zinssatz verrechnet wer-
den kann, schlug die Verwaltung vor, den Zinssatz nicht nur für 5 
Jahre, sondern gleich für 10 Jahre festzulegen und für die Träger-
darlehen einen Zinssatz in Höhe von 3,5 % pro Jahr zu verrech-
nen. Diese Zinssatzhöhe wurde der Verwaltung auch von einem 
externen Kreditinstitut für ein Darlehen mit einer Laufzeit von 10 
Jahren angeboten. Bei einer kürzeren Laufzeit hätte ein höherer 
Zinssatz verrechnet werden müssen.

Nach kurzer Beratung konnten die Räte dem Verwaltungsvor-
schlag mehrheitlich folgen.

Sanierung Alte Pfarrstraße:
Bürgermeister Ewald Hoffmann ergänzte seinen Artikel im Amts-
blatt vom 25.10.2024 (Planungsfehler bei der Sanierung der „Al-
ten Pfarrstraße“). Er stellte heraus, dass die Planungsfirma nach 
Kenntnis des Fehlers, sofort handelte und die Randsteine, schnell, 
unkompliziert und für die Gemeinde kostenneutral auswechsel-
te.

Alte Pfarrstraße: Vergabe Straßenbeleuchtung
Die Straßenbeleuchtung in der Alten Pfarrstraße muss im Rah-
men der Sanierungsmaßnahme ausgetauscht und erneuert wer-
den. Die Straßenbeleuchtungsarbeiten wurden vom Planungs-
büro ausgeschrieben. Nachdem nur ein Angebot von der Fa. EP: 
Electro Neusch OHG, Stetten a.k.M. abgegeben wurde, beschlos-
sen die Gemeinderäte, den Austausch der Straßenbeleuchtung 
zum Angebotspreis von brutto 31.683,16 € zu vergaben.

Alte Pfarrstraße: Sonstige
Bürgermeister Ewald Hoffmann schlug zur Straßenplanung Alte 
Pfarrstraße im Kreuzungsbereich „Alte Pfarrstraße/Bahnsteig“ 
eine Änderung vor. Hier solle insbesondere vor dem Feuerwehr-
gerätehaus noch zusätzlicher Raum geschaffen werden, um die 
Kameradinnen und Kameraden im Einsatz und Übung abzusi-
chern. So könne man, ohne auf die Straßenbreite von 5,00 m zu 
verzichten, einen Sicherheitskorridor von ca. 50 cm schaffen. Der 
Schultes meinte weiter, „wenn hier nur ein Unfall vermieden wer-
de, habe sich die Maßnahmen voll gelohnt.“
Die Räte folgten Hoffmanns Vorschlag einstimmig.

Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
Bürgermeister Hoffmann informierte über die Beschlüsse der 
nicht öffentlichen Sitzung vom 10.10.2024. Bei einem privaten 
Grundstückskaufvertrag wurde auf die Ausübung des Vorkaufs-
rechts verzichtete. Die Gemeinderäte nahmen dies zur Kenntnis.
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Amtliche Bekanntmachungen

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer 

(Hebesatzsatzung)
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbin-
dung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuerge-
setzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Schwenningen am 07. 
November 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung
(1) 	�Die Gemeinde Schwenningen erhebt von dem in ihrem Ge-

biet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschrif-
ten des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.

(2) 	�Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewer-
besteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit 
Betriebsstätte in der Gemeinde Schwenningen und den Rei-
segewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätig-
keit in der Gemeinde Schwenningen.

§ 2 Steuerhebesätze
Die Hebesätze werden festgesetzt
1.	 für die Grundsteuer
	 a) 	 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
		  (Grundsteuer A) auf 					    520 von Hundert,
	 b) 	 für die Grundstücke 
		  (Grundsteuer B) auf 					    580 von Hundert,
2.	  für die Gewerbesteuer auf 				   340 von Hundert 
	 der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer
Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalen-
derjahr 2025.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge
Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes-
grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig

a) 	� am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro 
nicht übersteigt;

b) 	� am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahres-
betrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
vom 01.12.2022 außer Kraft.
Hinweis auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
– Ausfertigungsvermerk –
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der Gemeinde-
ordnung (GemO) erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen einer Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der Verletzungen be-
gründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die Jahres-
frist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige 
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn
- 	� die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- 	� der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat oder
- 	� vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverlet-
zung gerügt hat.

Schwenningen, 07. November 2024
gez. Ewald Hoffmann, Bürgermeister

Vorankündigung Seniorennachmittag  
der Gemeinde am 08.12.2024
Es ist Tradition, dass die Gemeinde als Veranstalter zusammen 
mit einem Schwenninger Verein im Advent zu einem Senio-
rennachmittag einlädt. Eingeladen sind alle älteren Mitbürge-
rinnen und Mitbürger mit Ehepartnern.

Der Seniorennachmittag findet in diesem Jahr am  
Sonntag, 08.12.2024, im Foyer der Heuberghalle statt.

Um die Organisation, Ihre Unterhaltung und Ihr leibliches 
Wohl bemüht sich in diesem Jahr der Turnverein. Es wird auch 
ein Fahrdienst eingerichtet werden.

Bitte merken Sie sich den Termin schon heute vor.

Auf Ihr Kommen freuen sich
der Turnverein und
Ihr Bürgermeister

Vandalismus im Dorf -  
Beschädigung der Solaranlage auf dem Schulhof
Zum wiederholten Mal wurden in den letzten 2 Monaten die 
Solaranlagen auf den Dächern der Schulgebäude schwer be-
schädigt.

Es wurden mehrere Solarmodule mutwillig, vermutlich durch 
Steinwürfe und Tritte zerstört.

Der hier entstandene Schaden ist beträchtlich und wurde zur 
Anzeige gebracht.

Wir fordern die Zerstörer auf, solchen Unsinn zu unterlassen, 
da es sich hier nicht mehr um Streiche oder Schabernack han-
delt.

Das Zerstören fremden Eigentums ist eine Straftat, die geahn-
det wird.

Darüber hinaus müssen der oder die Verursacher damit rech-
nen, den entstandenen Schaden zu bezahlen.

Fast auf jedem Haus befinden sich mittlerweile Solaranlagen.

Es kann nicht hingenommen werden, dass teuer bezahltes Ei-
gentum mutwillig zerstört wird.

Wer hat etwas gesehen oder gehört?

In unser aller Interesse wird dringend gebeten, sachdienliche 
Hinweise an die Gemeindeverwaltung oder an die Polizei in 
Stetten a.k.M. zu geben.

Absetzung von Abwassergebühren für  
landwirtschaftliche Betriebe 2024
Für die landwirtschaftlichen Betriebe, die den Wasserver-
brauch der gehaltenen Tiere nicht über einen gesonderten 
Wasserzähler (sogenannter Stallwasserzähler) messen, wird 
die anfallende Abwassergebühr für die nicht in den Kanal 
eingeleitete Abwassermenge erstattet. Hierzu wird der vor-
handene Tierbestand in Vieheinheiten umgerechnet. Für den 
Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die 
Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr rich-
tet. Für die nunmehr anstehende Rückzahlung der bezahlten 
Abwassergebühren ist also der im Tierseuchenbeitragsbe-
scheid 2024 ausgewiesene Bestand maßgebend. Die betrof-
fenen landwirtschaftlichen Betriebe werden gebeten, die An-
träge auf Erstattung der Abwassergebühren für das Jahr 2024 
spätestens bis zum 17.11.2024 beim Bürgermeisteramt, Zim-
mer 13 (Frau Kögel) zu stellen. Hierzu ist der Tierseuchenbei-
tragsbescheid 2024 mitzubringen.
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Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark  
Graf-Stauffenberg

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche  
Tätigkeit

Aufgrund von § 5 Abs. 3 und § 16 Abs. 4 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 4 
und § 19 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 
in den jeweils gültigen Fassungen sowie aufgrund von § 15 
Abs. 2 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung 
des Zweckverbands Interkommunaler Gewerbe- und Indust-
riepark Graf-Stauffenberg (IGGS) am 07.10.2024 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden

und die Stellvertreter
1.	 Der ehrenamtlich tätige Verbandsvorsitzende erhält für 

seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung gemäß § 16 
Abs. 4 GKZ in Höhe von monatlich 300,00 €.

2.	 Die ehrenamtlich tätigen Stellvertreter des Verbandsvor-
sitzenden erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsent-
schädigung gemäß § 16 Abs. 4 GKZ in Höhe von monatlich 
100,00 €.

§ 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen Be-
kanntmachung aller Verbandsgemeinden in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweck-
verband geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.
ausgefertigt:
Sigmaringen, 07.10.2024
gez.
Dr. Marcus Ehm
Verbandsvorsitzender

Besuchen Sie doch mal wieder unser Schwimmbad
Erwachsenen- und Kleinkindschwimmen:
Dienstag, 17:00 Uhr – 18:45 Uhr
Kinder, die das Schwimmen für einen Schwimmkurs üben möch-
ten, sind hier ebenso herzlich willkommen.

Öffentliches Schwimmen:
Donnerstag, 	 17:00 Uhr – 18:45 Uhr
Samstag,		  13:00 Uhr – 14:45 Uhr

Heuberghalle für den Sportbetrieb geschlossen:

Wir bitten um Beachtung!

Die Halle ist am Samstag, 16.11.2024, für den Sportbetrieb 
geschlossen.

Volksbegehren „Landtag verkleinern“
Im Amtsblatt vom 23.08.2024 haben wir Sie über das Volksbe-
gehren „Landtag verkleinern“ informiert.

Die Eintragungslisten der amtlichen Sammlung liegen noch 
bis zum 10.12.2024 während den üblichen Öffnungszeiten im 
Rathaus aus.

Informationen zum Brennholzverkauf
Ab sofort kann wieder Brennholz und auch Reisschläge bei der 
Gemeinde Schwenningen bestellt werden. Um aber die Zertifi-
zierungsvorgaben von PEFC einhalten zu können, ist nur noch 
die schriftliche Bestellung möglich. Außerdem ist nach PEFC-
Richtlinie die Verwendung von Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) 
und Bio-Sägekettenhaftöl vorgeschrieben.

Das Bestellformular samt Hinweisblatt zum Datenschutz erhalten 
Sie im heutigen Amtsblatt oder auf unserer Homepage 
www.schwenningen.de. Ohne unterschriebenes Bestellformular 
kann kein Brennholz verkauft werden. Bitte geben Sie Ihre Bestel-
lung bis zum Freitag, 10.01.2025, im Rathaus ab.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Landkreises Sigma-
ringen können unter www.landkreis-sigmaringen.de abgerufen 
werden.

Raummeter (Rm = 1 Ster) ist die Maßeinheit für geschichte-
te Holzteile (z. B. Scheitholz, Briketts), die unter Einschluss der 
Luftzwischenräume ein Gesamtvolumen von einem Kubikmeter  
(1 m x 1 m x 1 m) füllen.
1 Ster = ca. 0,7 Festmeter.

Festmeter (Fm) ist die Maßeinheit für einen Kubikmeter feste 
Holzmasse ohne Luftzwischenräume (z. B. rundes Brennholz vor 
dem Sägen und Spalten).
1 Fm = 1 m³ = ca. 1,4 Ster.

Schüttraummeter (srm) ist die Maßeinheit für geschüttete 
Brenngutsortimente wie Holz, Pellets und Hackschnitzel.
1 srm = ca. 0,4 Festmeter.
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         Stand: 2024 

Bestellung Brennholz bzw. Reisschlag   
(Flächenlos)   

 Diese Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt.   
 ** Ich verarbeite das Holz auf einem Grundstück außerhalb des Waldes.   
 ** Ich verarbeite das Holz im Wald. Ich bzw. meine Beauftragten haben an einem qualifizierten   
Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger   
entspricht oder die Sachkunde für den Umgang mit der Motorsäge im Rahmen einer Berufsausbildung und/oder  
mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in der Holzernte erlangt. Den entsprechenden Nachweis führen ich bzw. meine  
Beauftragten bei der Arbeit im Wald mit. Die Rettungspunkte finden Sie im Internet unter https://www.landkreis- 
sigmaringen.de/de/Landratsamt/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Forst/Rettungspunkte-Rettungskarte oder über   
die App „Hilfe im Wald“. Ich verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und Bio-Sägekettenhaftöl.   
 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – siehe Folgeseiten – des Landkreises Sigmaringen für den Verkauf von  
Brenn-holz/Reisschlägen sind mir bekannt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden von mir ausdrücklich  
akzeptiert. Die AGB können unter www.landkreis-sigmaringen.de  abgerufen werden.   
 Ich beginne mit der Bearbeitung/Abfuhr des Holzes erst nach Erhalt und vollständiger Bezahlung der Rechnung.   
 Die Preise wurden mir mitgeteilt – habe ich in der Presse – im Internet zur Kenntnis genommen. Ich bin damit   
ausdrücklich einverstanden.   

Datenschutzbestimmungen   
Die Datenschutzbestimmungen des Landkreises Sigmaringen und der jeweiligen Gemeinde wurden ausgehändigt,  
den Bestimmungen wurde durch untenstehende Unterschrift zugestimmt.   

Widerspruchsbestimmungen s. Rückseite   
   
* Mit Stern gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt sein.  
** Eines der beiden Felder muss angekreuzt sein.   

Bemerkung   

Ort Datum    Unterschrift   

Adressdaten:   

Name: *    Vorname:*   

Straße:*   Hausnummer:*   

PLZ / Ort:*   Ortsteil*   

Telefon:*   E-Mail   

Bestelldaten:   

Gemeinde Schwenningen   

Brennholz lang __________________ Fm              
(max. 5  Fm pro Haushalt; 90,- €/Fm brutto)       Reisschlag (liegend) ______________ Rm   

(0,- bis 25,- €/Rm brutto)   

Heckenpflege (stehend) _____________Rm   
(0,- bis 25,- €/Rm brutto; bis spätestens 01. März 2025)   

Fichte-K-Holz __________________Rm   
(ca. 36,- €/Rm bzw. 55 €/Fm)   


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             Stand: 2024 

 
Widerrufsbelehrung (für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)   

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer  gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.   

 

Widerrufsrecht   

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist  beträgt 14 Tage 
ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware  in Besitz genommen haben 
bzw. hat.    
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das:   

        Landratsamt Sigmaringen  -  Holzverkaufsstelle  -  Leopoldstraße 4  -  72488 Sigmaringen  -  post.hvs@lrasig.de   

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren  Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reichte es aus, dass Sie die  Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.   

Folgen des Widerruf   
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen gehalten haben,   
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen nach dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den  Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  dass Sie bei der 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�����������
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.   

Holz, das Sie erhalten haben, ist von Ihnen unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem  Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an den Ort, an dem Ihnen das Holz im Wald  bereitgestellt wurde, 
zurückzubringen. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen  übergeben. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf max. 149 €  pro Festmeter geschätzt. Für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser   
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht   
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.   

 

Kauf von Brennholz/Reisschlag  ­   Hinweisblatt zum Datenschutz  

Folgende Informationen sind Ihnen gem. Artikel 13 ff der Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO - bei der  
Erhebung der personenbezogenen Daten mitzuteilen:  

 
❖ Der Zweck für die Erhebung der Daten ist der Erwerb von Brennholz bzw. eines Reisschlags (Flächenlos)  

bei der Holzverkaufsstelle des Landkreises Sigmaringen.  
❖ Die verantwortliche Stelle im Sinne des Artikels 13 DSGVO ist das Landratsamt Sigmaringen vertreten  

durch Landrätin Stefanie Bürkle, Telefon: 07571 102-0 E-Mail: info@lrasig.de  
❖ Als Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Sigmaringen ist Erwin Keller bestellt.  

Telefon: +49 7571 102-1150 E-Mail: datenschutzbeauftragter@lrasig.de  
❖ Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Homepage des Landratsamtes  

(www.landkreis-sigmaringen.de).  
❖ Die Erhebung der personenbezogenen Daten ist notwendig, um über Ihren Antrag zum Brennholz- oder  

Flächenloskauf entscheiden zu können (Art. 6 Abs. 1 lit b.).  
❖ Die personenbezogenen Daten werden folgendermaßen verarbeitet:  

• Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erbringung der von Ihnen bestellten Leistung und unter  
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vom zuständigen Forstrevier an den Fachbereich  
Forst bzw. den jeweiligen Waldbesitzer weitergeleitet, dort aufbewahrt und gespeichert.   

• Ein Rechnungsduplikat erhält der Waldbesitzer, in dessen Auftrag der Holzverkauf getätigt wird.  
• Auf Antrag erfolgt die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.  

❖ Sie haben gegenüber unserer Behörde ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden  
personenbezogenen Daten sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung  
dieser Daten und ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ggf. ein Recht auf  
Datenübertragbarkeit.  

❖ Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die  
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, zu.  

❖ Sollten Sie die für die Bearbeitung Ihres Anliegens notwendigen Informationen nicht bereitstellen wollen,  
kann Ihre Bestellung nicht abschließend bearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass Ihre Bestellung  
unwirksam ist und infolgedessen auch kein Brennholz- oder Flächenloskauf erfolgen kann.   

  
 
Stand: Januar 2020  
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Gesplittete Abwassergebühr

Meldung von Änderungen bei den versiegelten Flächen
(Dachflächen und befestigte Flächen)
Zum 01. Januar 2010 wurde in der Gemeinde Schwenningen die 
gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Diese Abwassergebühr 
teilt sich auf in eine Schmutzwassergebühr und in eine Nieder-
schlagswassergebühr.

Die Schmutzwassergebühr wird wie bisher nach dem Frischwas-
serbezug berechnet. Hierzu wird die Wasseruhr abgelesen.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind 
die versiegelten Flächen, die mittelbar oder unmittelbar an die 
Kanalisation angeschlossen sind.

Wenn Grundstückseigentümer Hofflächen entsiegeln oder 
neue versiegelte Flächen (Hofflächen bzw. Dachflächen) 
schaffen, dann muss dies binnen eines Monats bei der Ge-
meinde angezeigt werden.

Formulare samt Erläuterungen für die Änderungsanzeige können 
im Internet unter www.schwenningen.de (Rathaus -> Rathausfor-
mulare -> Weitere Formulare) abgerufen oder im Rathaus, Zim-
mer 1, abgeholt werden.

Jubilare in der Gemeinde

JUBILARE GEBURTSTAG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, bleibt ewig jung.“

20.11.2024 Anna Barbara DEUFEL (75 Jahre)

Einwohnerschaft und Gemeindeverwaltung Schwenningen 
gratulieren recht herzlich.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Handwerkskammer Reutlingen

Freie Lehrstellen im Landkreis Sigmaringen für 2024/2025
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2024: 437 Lehrstel-
len in 300 Betrieben und für das Jahr 2025 bereits 529 Lehrstellen 
in 319 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 513 Praktikums-
plätze ausgeschrieben.

Für den Landkreis Sigmaringen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2024 sind aktuell 66 Lehrstellen in 46 Be-
trieben ausgeschrieben und 87 Ausbildungsplätze in 62 Betrie-
ben für 2025 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der 
Praktikabörse sind außerdem 94 Praktikumsplätze veröffentlicht.

Für 2024 werden im Landkreis Sigmaringen aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
4 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik, 3 Augenoptiker, 1 Automobilkaufmann/-frau, 3 Beton- und 
Stahlbetonbauer, 2 Dachdecker, 5 Elektroniker, 2 Fachverkäufer 

im Lebensmittelhandwerk-Bäckerei, 2 Fachverkäufer im Lebens-
mittelhandwerk-Fleischerei, 1 Feinwerkmechaniker, 4 Fleischer, 2 
Friseur, 2 Gärtner-Garten- und Landschaftsbau, 1 Glaser Fenster- 
und Glasfassadenbau, 2 Kraftfahrzeugmechatroniker, 2 Land- und 
Baumaschinenmechatroniker, 6 Maurer, 9 Metallbauer, 1 Ortho-
pädieschuhmacher, 2 Straßenbauer, 2 Stuckateur, 1 Technischer 
Modellbauer, 1 Technischer Systemplaner, 3 Tischler/Schreiner, 3 
Zerspanungsmechaniker, 4 Zimmerer.

Agentur für Arbeit

Vortrag „Sicher unterwegs“ am Orange Day
Anlässlich des Orange Days, des Internationalen Tages gegen 
Gewalt an Frauen, veranstaltet die kommunale Gleichstellungs-
beauftragte Estelle Koschnike-Nguewo in Kooperation mit der 
Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Ba-
lingen Liane Rebhan, am 25. November 2024 um 18 Uhr in der 
Agentur für Arbeit Balingen, Stingstraße 17, 72336 Balingen ei-
nen Vortragsabend zum Thema „Sicher unterwegs“.

Anke Traber, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Balingen, 
wird zunächst ein Grußwort sprechen. Lothar Rieger vom Referat 
Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen informiert anschlie-
ßend in seinem Vortrag über Risiken und Handlungsstrategien, 
gibt Tipps zu Reaktionen auf verbale und tätliche Angriffe und 
beleuchtet die Gefahren von Alkoholkonsum und K.-o.-Tropfen. 
Auch Themen wie der Polizeinotruf, Zivilcourage und konkrete 
Hilfe und Beratung bei Übergriffen kommen zur Sprache. Simone 
Hönisch vom Frauennetzwerk ZAK wird den Abend musikalisch 
begleiten, der mit einem abschließenden kleinen Imbiss endet.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 20. Novem-
ber 2024 per E-Mail an Balingen.BCA@arbeitsagentur.de oder 
telefonisch unter 07433/951-304 gebeten. Auch eine spontane 
Teilnahme ist möglich.

Azubi-Speed-Dating
Am Mittwoch, dem 27. November 2024, veranstaltet die Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit Balingen von 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr ein Speed-Dating für Jugendliche und junge Erwach-
sene auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz 
ab Herbst 2025. Im Berufsinformationszentrum (BiZ) und den 
Räumen der Berufsberatung treffen sich Ausbildende und Aus-
bildungs- und Studienplatzsuchende in lockerer Atmosphäre zu 
kurzen Vorstellungsgesprächen.

Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann sich bis zum 22. No-
vember 2024 per E-Mail an 
Balingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch 
unter 07433/951-256 bzw. 07433/951-259 einen Termin in der 
Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr sichern.

Kurzentschlossene können ab 16:30 Uhr ohne vorherige Anmel-
dung teilnehmen.

Das Speed-Dating ist der einfachste Weg, Ausbildungs- und Stu-
dienplatzsuchende und Unternehmen auf unkomplizierte Art 
zusammenzubringen. Stimmen die Chemie und die Anforderun-
gen, steht der Weg für ein Wiedersehen offen.

Folgende Unternehmen aus der Region sind dabei:

Bizerba SE & Co. KG, Binder Systemhaus GmbH, Blickle 
Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Finanzamt Balingen, Holcim (Süd-
deutschland) GmbH Werk Dotternhausen, Krug & Priester GmbH 
& Co.KG, Landgericht Hechingen, Mehrer Compression GmbH, 
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG, WS Weinmann & Schanz 
GmbH

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es in der Veranstal-
tungsdatenbank unter https://web.arbeitsagentur.de/portal/me-
tasuche/suche/veranstaltungen/10000-2001290082-V.
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Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Kostenfreie Beratung rund um das Thema Hören am 
4. Dezember 2024 in Mengen
Spätschwerhörige oder altersschwerhörige Menschen erleben 
ihre plötzliche Hörbehinderung oft als Stigma und Makel. Häufig 
ziehen sie sich deshalb zurück und isolieren sich. Auch um dem 
entgegenzuwirken, bietet der Landesverband der Schwerhöri-
gen und Ertaubten Baden-Württemberg eine neutrale und kos-
tenfreie Beratung rund um das Thema Hören an.

Die nächste Beratung findet am Mittwoch, 4. Dezember 2024, 
von 10 Uhr bis 15 Uhr in den Räumen des Pflegestützpunkts, 
Hofstraße 12 in 88512 Mengen, statt. Das Beratungsangebot ist 
neutral und kostenfrei. Gebeten wird um eine Terminvereinba-
rung unter der Telefonnummer 0179/6784998 oder per E-Mail an 
katja.widmann@hoergeschaedigte-bw.de.

Die Beratung umfasst unter anderem Informationen zur Hörge-
räteversorgung, zum Cochlea-Implantat, zu technischen Hilfs-
mitteln wie Lichtsignal- und Kommunikationsanlagen sowie zur 
T-Spule. Darüber hinaus geht es um den Schwerbehindertenaus-
weis und den Umgang mit der eigenen Behinderung.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 17.11.2024

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierarztpraxis 
Dr. Metzger

Mühlstr. 41
72479 Straßberg

Tel.: 07434/316030

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 47/2024
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:
Datum Zeit (von - bis) *) Art Spr
Montag, 18.11.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Dienstag, 19.11.2024 06:45 Uhr - 22:30 Uhr Sprengen
Mittwoch, 20.11.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Donnerstag, 21.11.2024 06:45 Uhr - 16:15 Uhr Sprengen
Freitag, 22.11.2024 06:45 Uhr - 12:30 Uhr Sprengen
Samstag, 23.11.2024 Kein Schießen
Sonntag, 24.11.2024 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten
An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Nachrichten der Schulen

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Exkursion in die Landeshauptstadt Stuttgart –  
Naturwissenschaft und Zeitgeschichte erleben
Die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 8.1 und 8.2 und 
die Lernpartner aus dem Profilfach IMP (Informatik-Mathematik-
Physik) der Klassenstufe 10 erlebten eine aufregende Exkursion in 
die Landeshauptstadt Stuttgart.

 
� Foto: Stefan Rapp

Besuch des Planetariums
Der erste Stopp war das Planetarium in Stuttgart. Dort konnten 
die Schülerinnen und Schüler in die Welt der Sterne und Planeten 
eintauchen. Sie sahen eine spannende Show über das Universum 
und lernten viel über die verschiedenen Himmelskörper. Die be-
eindruckenden Bilder und die Musik machten den Besuch zu ei-
nem besonderen Erlebnis.

Mittagessen und Stadtbummel
Nach dem Besuch im Planetarium hatten die Schülerinnen und 
Schüler Zeit für ein Mittagessen in Stuttgarts Innenstadt. Sie ge-
nossen leckeres Essen in verschiedensten Restaurants und nutz-
ten die Zeit für einen Stadtbummel. Sie erkundeten die Geschäfte 
und nutzten die Einkaufsmöglichkeiten einer großen Stadt.

Besuch des Mercedes-Benz-Museums
Der letzte Höhepunkt der Exkursion war der Besuch des Daim-
ler-Benz-Museums. Hier erfuhren die Schülerinnen und Schüler 
einiges über die Geschichte des Autos, dessen Bedeutung für 
den Automobilstandort Stuttgart, aber auch allerhand über die 
Zeitgeschichte, die die Entwicklung des Automobils begleitet. An 
einigen Mitmachstationen konnte man beispielsweise seine Re-
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aktionsfähigkeit testen – das sorgte für etwas Abwechslung bei 
so vielen Eindrücken.

Fazit
Die Exkursion nach Stuttgart war ein voller Erfolg. Trotz des eher 
nebligen Wetters haben die Schülerinnen und Schüler viel ge-
lernt, Spaß gehabt und neue Erfahrungen gesammelt.
Stefan Rapp

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 14.11.2024 - 24.11.2024

Donnerstag, 14.11.2024
Hartheim			  18:30 Uhr 	�Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Pfarrer Hans Locher

Samstag, 16.11.2024
Frohnstetten		 18:30 Uhr 	�Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Pfarrer Julius Dreher

Sonntag, 17.11.2024, � 33. Sonntag im Jahreskreis
L1: Dan 12,1-3 � L2: Hebr 10, 11-14.18
Diaspora-Kollekte Volkstrauertag
Schwenningen 	 09:00 Uhr 	�Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Pfarrer Hans Locher
Heinstetten		  10:00 Uhr 	�Wort-Gottes-Feier. Nach dem Wort-

gottesdienst findet die Gedenkfeier 
anlässlich des Volkstrauertages 
statt.

Hartheim			  10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M.	 10:30 Uhr 	ökumenischer Gottesdienst

Dienstag, 19.11.2024
Schwenningen 	 18:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Mittwoch, 20.11.2024
Nusplingen		  08:00 Uhr 	Eucharistiefeier

Freitag, 22.11.2024
Hartheim			  18:30 Uhr 	Benefizkonzert der Gitarrengruppe

Samstag, 23.11.2024
Heinstetten		  18:30 Uhr 	�Eucharistiefeier mit Vorstellung der 

neuen Erstkommunionkinder mit-
gestaltet durch den Kirchenchor. 
Zum Gedenken an Pfarrer Hans  
Locher i.R. und die verstorbenen 
Mitglieder des Kirchenchors und die 
armen Seelen.

Sonntag, 24.11.2024, �letzter Sonntag im Jahreskreis 
� – Christkönigsonntag
Stetten a.k.M.	 09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Storzingen		  09:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten		 10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Schwenningen	 10:30 Uhr 	�Eucharistiefeier mit Patrozinium 

und Vorstellung der neuen Erstkom-
munionkinder. Mitgestaltet durch 
den Kirchenchor. Zum Gedenken 
an die verstorbenen Mitglieder des  
Kirchenchors.

Schwenningen	 11:30 Uhr 	Taufe

Gebetskreise:
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr.
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer au-
ßer in den Schulferien.
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter,
Tel.: 07573/2215, markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser,
Tel.: 07573/2215, paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Paul Gasser unter privater Telefonnummer 
0173/9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert,
Tel.: 07573/2215, michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag,			   09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch,		  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag, 		 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Einladung zum Benefizkonzert mit der Band „Rooted“
Am Sonntag, 17.11.2024, um 18:30 Uhr veranstaltet der Förder-
verein „Zukunft für Kinder in Afrika“ ein Benefizkonzert mit der 
bekannten Band „Rooted“ in der Pfarrkirche in Heinstetten.
Nach den tollen Erfolgen der Vorjahre hat sich die Band ein wei-
teres Mal bereit erklärt, mit einem Konzert die Projektarbeit des 
Vereins in Afrika zu unterstützen.

Zwischen den Musikblöcken werden vonseiten des Fördervereins 
aktuelle Informationen und Erfahrungsberichte aus dem von uns 
unterstützten Kinderdorf in Tansania sowie über das integrative 
Schulprojekt „Campus Vivante“ in Marokko eingestreut.
Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der weiteren Unter-
stützung der afrikanischen Förderprojekte zugute.

An alle ehemaligen Ministranten von Heinstetten.
Anlässlich 500 Jahre Pfarrei Heinstetten am 01.12.2024,
benötigen wir deine Hilfe!

Wann warst du Ministrant? Warst du Oberministrant? Hast du Bil-
der von deiner Ministranten-Zeit?
Dann melde dich bei Gisela Löffler, Jana Stopper oder 
Andrea Müller.

ALLES AUF  
EINEN BLICK !

Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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Stetten
Jugendgottesdienst – God gives everything! What‘s your part?
Wir haben immer eine Wahl!

Uns für die Liebe, für die Menschlichkeit und für den Frieden zu 
entscheiden. Höre immer auf dein Herz, denn du bist es wert!

Dieses wunderschöne Lied von der Band „Berge“ gesungen von 
Katrin Sieber Schoch und ihrem Mann Christoph Schoch an der 
Gitarre sowie Ferdinand Raiber am Piano, rührte am vergangenen 
Sonntagmorgen die gesamte Gemeinde an.
Das Lied wurde zur Predigt von Pfarrer Markus Manter. Wie wichtig 
es für uns Christen ist, uns immer wieder für die Liebe zu ent-
scheiden, so wie Jesus uns ein Vorbild war.
Wie wichtig es ist, sich immer wieder für den Frieden einzusetzen 
und auf sein Herz zu hören, denn nur dann kann christliches Mit-
einander und christliche Nähe entstehen.
Wir danken an dieser Stelle allen, die diesem wunderschönen 
Sonntagmorgen haben einzigartig werden lassen.
Den Kommunionskindern wünschen wir eine anregende, ein-
drucksvolle und einzigartige Vorbereitungszeit auf ihrem Weg 
zum Tisch des Herrn.

Mit der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara unterwegs!
Bei einer Tagesausfahrt am Samstag, 14. Dezember 2024, ins 
Elsass nach Kaysersberg.

Mit einem Besuch in der Heilig Kreuz Kirche in Kaysersberg und 
dem traditionellen Weihnachtsmarkt im Elsässischen Flair.
Diakon Paul Gasser wird Sie im Namen der Seelsorgeeinheit  
Heuberg St. Barbara begleiten.
Wenn es möglich ist, gestalte ich in der Kirche eine kleine An-
dacht. Hierzu sind Sie sehr herzlich eingeladen.

Der Weihnachtsmarkt mit der fantastischen Kulisse lädt uns mit 
seinem Charme zum Bummeln ein. Genießen Sie die einmalige 
Atmosphäre!
Abfahrtzeiten:
Winterlingen:			   Rathaus 07:30 Uhr
Stetten a.k.M.:			  HTST Schule 07:50 Uhr
Schwenningen:		  HTST Horn 08:00 Uhr
Heinstetten:			   HTST Rathaus 08:05 Uhr
Hartheim:				    HTST Lamm 08:10 Uhr

Der Fahrpreis beträgt 43,00 € pro Person.
Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen
Für die Fahrt wird ein gültiger Personalausweis benötigt.

Anmeldeschluss ist am 09. Dezember 2024.
Mit all den Eindrücken vom heutigen Tag und dem Weihnachts-
markttreiben verlassen wir diesen wunderschönen Ort, um uns 
in Richtung Heimat zu begeben. Auf der Rückfahrt kehren wir in 
einen Gasthof ein, um in gemütlicher Runde den Tag ausklingen 
zu lassen.

Ihre Anmeldung nehmen wir gerne im Pfarrbüro Stetten a.k.M. 
(Tel.: 07573/2215) während unserer Öffnungszeiten (Mo. + Do. 
von 09.00 – 12.00 Uhr und Mi. von 14.00 – 17.00 Uhr) entgegen. 
Oder bei Diakon Paul Gasser, 0173/9860199.
Auf einen schönen Tag mit Ihnen zusammen freue ich mich!
Euer Diakon Paul Gasser

Frühschicht in der Adventszeit
Auch in diesem Advent wollen wir uns in der Mitte der Woche 
treffen und innehalten und während einer halben Stunde uns 
selbst Zeit schenken bei Impulsen, inspirierender Musik und  
Gebeten. Jeden Mittwoch in der Adventszeit um 07:00 Uhr bei 
der Gottesmutter Maria, direkt, wenn man in die Kirche herein-
kommt rechts.
Ganz herzliche Einladung am 04.12., 11.12. und 18.12.2024 mit 
dabei zu sein.

Einladung zum Adventskaffee:
Nach Absprache mit Herrn Pfarrer Manter möchten wir, das Ge-
meindeteam Glashütte und Nusplingen, wieder einen gemeinsa-
men Adventskaffee durchführen.

Dazu laden wir herzlich ein, am Mittwoch, 18. Dezember 2024, 
nach der gemeinsamen Eucharistiefeier um 08:00 Uhr in der Ka-
pelle in Nusplingen, ins Gasthaus Adler.
Info: Die Kosten für das Frühstück zahlt jeder selbst.
Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch, 11. Dezember 2024 bei:
Geschwister Frey, Glashütte	 Telefon: 07573/1362
Fam. Werner, Nusplingen		 Telefon 07573/664
Das Gemeindeteam Glashütte/Nusplingen

Gute Besserung:
Die Hefte „Gute Besserung“ für den November können während 
der Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten 
a.k.M. abgeholt werden.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Wir bitten um Beachtung:
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.
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Sonntag, 17. November 2024 
� (vorl. Sonntag i. Kirchenjahr)
Herzliche Einladung um
10:30 Uhr		 zum Ökum. Gottesdienst zum Volkstrauertag
				    Kath. Kirche St. Mauritius, Stetten
Kein			   Gottesdienst in der Evangelischen Kirche!

Im Anschluss Gedenkveranstaltung auf dem Schlossplatz.

Mittwoch, 20. November 2024
09:30 Uhr		 Treffen der Krabbelgruppe
				    im Rettungszentrum Stetten a.k.M.
18:00 Uhr		 Moment mal!
				    – ökum. Taizé-Andacht zum Buß- und Bettag
				�    Der JubeF-Kreis lädt herzlich ein zu einer halben 

Stunde Taizé-Lieder und Psalmen

Sonntag, 24. November 2024 � (Ewigkeitssonntag)
10:00 Uhr		� Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen 

im Kirchenjahr
				    (mit Pfr. Matthias Schmidt)
				    Evang. Kirche

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)
Seelsorgerliche Anliegen:
Pfarrehepaar
Anja Kunkel und Uwe Reich-Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925 383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro:
Dienstagvormittag von			   08:30 Uhr - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 		 14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

It’s Kino Time
Besondere Tage erfordern besondere Ereignisse.
Am 31. Oktober 2024 öffnete die blaue Kirche ihre Türen zu einem 
ganz besonderen Kino-Abend. Anlässlich des Reformationstages 
wurde die Kirche kurzerhand zum Kinosaal umgebaut. Der Duft 
von frischem Popcorn kam den Kinobesuchern bereits auf dem 
Kirchenvorplatz entgegen.

Aber nicht nur die Kinobesucher durften sich eine Tüte Popcorn 
schnappen. Vorbeiziehende Kindergruppen, die unterwegs wa-
ren, um Halloween zu feiern, waren eingeladen, sich eine Tüte 
Popcorn abzuholen.

Insgesamt gingen so über 80 Tüten Popcorn in freudige Kinder-
hände. Die Kinobesucher in der Kirche erwartete allerlei Speis 
und Trank. Von belegten Weckle über Chips und Weinschorle gab 
es für jeden Geschmack etwas.

Bei dem Film „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“, einer kraft-
vollen Geschichte, die sich mit Themen wie Glaube, Heilung und 

der tiefgründigen Reise des menschlichen Geistes beschäftigt, 
musst sich der eine oder andere Kinobesucher eine Träne verdrü-
cken.

Ein besonderer Dank geht dabei an Familie Braun für das Aus-
leihen der Popcornmaschine, die Firma Mahl für die Spende der 
Weckle, sowie der Metzgerei Becker zum Engel. Danke an Saman-
tha Marchese für den Blumenschmuck und allen, die so tatkräftig 
geholfen haben, diesen Abend vorzubereiten und durchzufüh-
ren.

Wochenspruch:
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder hei-
ßen.� Matthäus 5,9

Unsere Vereine berichten

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Heuberg-Donautal

 

Altkleiderabgabeaktion
 

Schrank schon wieder voll??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dann bringen Sie uns Ihre Altkleider 
vorbei… 

 

Samstag, 23. November 2024 
9:00 - 13:00 

Stetten a.k.M., Schlosshof beim Rathaus 
Schwenningen, Parkplatz Heuberghalle 

 
Wenn Sie Säcke brauchen, die gibt’s  

im Drehpunkt Stetten a.k.M., bei der Metzgerei Bosch in 
Schwenningen und im Rathaus Hausen i.T. 

 
Als ortsansässige Hilfsorganisation verwenden wir 

den Erlös ausschließlich hier vor Ort. 
 
Fragen: Telefon 07573/ 92 65 59   
kleiderspende.drk-heuberg-donautal.de 
 
 
Ortsverein Heuberg – Donautal  
 
Das Rote Kreuz in Beuron, Frohnstetten, Glashütte, Hausen i.T., Langenbrunn, 
Neidingen, Nusplingen, Schwenningen, Stetten a.k.M., Storzingen, Thiergarten 

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Feuerwehrprobe
Am Donnerstag, den 14. November 2024, um 20:00 Uhr, fin-
det eine Feuerwehrprobe für die Einsatzabteilung statt.
Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Christine Siber, Schriftführerin
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Musikverein Schwenningen e.V.

Jahreskonzert des Musikverein Schwenningen e.V.

 
� Foto: Adrian Stier

Schwäbischer Albverein
 

Bildvortrag über Eisen, Stahl und Alb
Die Ortsgruppe Schwenningen lädt ganz herzlich ein zum nach-
folgenden Bildvortrag und freut sich über zahlreiche Interessierte.

Am Samstag, den 16. November zeigt Volker Korte um 18:30 
Uhr im Weinhaus Siber bei Lilli einen Bildvortrag über das Thema 
„Eisen, Stahl und Alb“. Das Vorkommen von Eisenerz auf und in 
der Schwäbischen Alb sowie Holzkohle und Wasserkraft ermög-
lichten schon sehr früh die Gewinnung und Verarbeitung von Ei-
sen in der Region. Der Bildvortrag erläutert mit Geschichten die 
Entwicklung der Eisen- und späteren Metallindustrie. Herzliche 
Einladung an alle Interessierten. Freuen uns auf einen schönen 
Abend.

Toiletten auf der Horemer Hütte
In der letzten Zeit sind aus der Toilette auf der Horemer Hütte die 
Seifen entwendet worden. Beim ersten Mal wurde der Spender 
aufgebrochen, wir haben ihn ersetzt und eine Woche später fehl-
te die Seife wieder in beiden Toiletten, diesmal ohne Schaden. 
Um weiteren Schaden vorzubeugen, wird in nächster Zeit keine 
Seife mehr hineingefüllt. Wir bitten um Beachtung.

 
Sportverein Schwenningen

Neues vom SVS

Herren:
Ergebnisse:
SV Renquishausen 2 - SGM Heuberg 3 | � 13:1
SGM Heuberg 2 - SGM Erzingen/Roßw. 2 | � 5:3
SGM Heuberg 1 - Spvgg Trossingen | � 2:2

Kommende Spiele:
So., 17.11.2024, 14:30 Uhr, SGM Bösingen 2 - SGM Heuberg 1
So., 17.11.2024, 14:30 Uhr, FC07 Albstadt 2 - SGM Heuberg 2
Spielort: Beide Heimspiele in Schwenningen

Damen:
Ergebnisse:
SGM Heuberg 1 – SV Ölkofen | 1� 0:1
SGM Heuberg 2 – SGM Unlingen/Uttenweiler 2 | � 1:3

Kommende Spiele:
Sa., 16.11.2024, 15:00 Uhr, SGM Heuberg 1 – SGM Griesingen/
Munderkingen

 TC Schwenningen
www.tc-schwenningen.de

Marc Winterhalder und seine Musikanten in unserer 
Heuberghalle

 
Ein Ensemble der Spitzenklasse� Foto: Markus Blender

Der Vorverkauf läuft bis Freitag, der 15.11.2024 um 12:00 Uhr!
Am 16.11.2024, Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr
Tickets im VVK 13,- EUR, Abendkasse 16,-EUR

Die Tickets erhaltet ihr bei unseren örtlichen VVK-Stellen Metzgerei 
Bosch und Bäckerei Remensperger.
Telefonisch unter 0171/8138052 oder  
per E-Mail unter verwaltung@tc-schwenningen.de.

Wer sind Marc Winterhalder und seine Musikanten?
Marc Winterhalder ist nicht nur ein leidenschaftlicher Musiker, 
sondern auch der Kopf hinter der Kapelle, die nun seinen Namen 
trägt: Marc Winterhalder und seine Musikanten.

Mit einer beeindruckenden Bühnenerfahrung, die von den 
„Randenmusikanten“ über „Wilfried Rösch und seine böhmischen 
Freunde“ bis hin zur „Kapelle der Kapellmeister“ reicht, hat er 
zahlreiche Musikkapellen dirigiert.

Mit einem Pool von herausragenden Musikantinnen und Musi-
kanten, die teilweise von weit her aus dem Schwarzwald, dem 
Raum Tuttlingen, dem Hegaugebiet und aus Bayern kommen, 
konnte die Arbeit aufgenommen werden und ein exzellentes 
Blasmusikprogramm wurde auf die Beine gestellt.
Viele Stücke, darunter 15 Eigenkompositionen besitzen absolutes 
Hit-Potential und werden in einzigartiger Weise nach den Vorstel-
lungen des Komponisten von der Kapelle interpretiert.

Es wird ein unvergesslicher Abend für alle Freunde der Blasmusik. 
Die Aufgaben sind klar verteilt. Marc Winterhalder sorgt für beste 
Unterhaltung und der TC Schwenningen für das leibliche Wohl 
unserer Gäste.

Jetzt Ticket sichern und dabei sein.

Wir freuen uns auf euch.

Euer TCS
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Turnverein Schwenningen
 

Einladung zur Generalversammlung am 24.11.2024
Zur nächsten Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 
des Turnvereins lade ich alle Mitglieder sowie Freunde und Gön-
ner unseres Vereins recht herzlich ein.

Da es meine letzte Hauptversammlung als Vorsitzender des TV 
sein wird, lade ich alle unsere Ehrenmitglieder und Gäste recht 
herzlich ein, bei Kaffee und Kuchen sowie Vorführungen unseres 
Vereins an der Sitzung teilzunehmen und mit uns einen gemütli-
chen Nachmittag zu verbringen.

Es würde mich freuen, wenn ich in diesem Rahmen meine über 
20-jährige Tätigkeit als Vorstand mit euch zusammen beenden 
könnte.
Die Sitzung findet am Sonntag, dem 24.11.2024, um 13:30 Uhr 
in der Heuberghalle statt.

Tagesordnungspunkte:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Bericht des 1. Vorsitzenden
4. 	 Berichte

•	 Kasse und Kassenprüfer
•	 Gesamtabteilungsleiter Sport
•	 Schriftführer

5. 	 Entlastung
6. 	 Wünsche und Anträge
7. 	 Verabschiedungen
8. 	 Wahlen
9. 	 Termine

Anträge müssen bis zum 09.11.2024 schriftlich bei der Ge-
schäftsstelle (kontakt@tv-schwenningen.de) des Turnvereins ein-
gegangen sein.

Gez. Jürgen Kathofer
1. Vorsitzender TV Schwenningen

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Beuron. Vortrag „Kräht der Gockel auf dem Mist…“  
Was Sie über Wetter und Klima wissen sollten.
Donnerstag, 21. November 2024, 18:30 Uhr 
(Anmeldung bis 20.11. 2024)
Den täglichen Wetterbericht verfolgen wir alle mit Spannung. 
Aber kaum jemand weiß heute noch, die vielfältigen Zeichen am 
Himmel zu deuten, die uns helfen, das Wetter selbst vorherzusa-
gen. Stimmen die alten Bauernregeln? Stimmt es, dass Stürme, 
Unwetter und Überschwemmungen in Zeiten des Klimawandels 
zunehmen? Warum fallen Schneeflocken manchmal - aber nicht 
immer - als perfekt geformte Sternchen vom Himmel? Warum ist 
bei Föhn die Sicht so gut und der Kopf so schwer? Und warum 
fällt an einem brütend heißen Sommertag mitunter eisiger Hagel 
aus einer Gewitterwolke?

All diese Fragen – und viele weitere - beantwortet der rund einstün-
dige Vortrag am Donnerstag, 21. November 2024, um 18:30 Uhr.

Treffpunkt:	 Haus der Natur, Seminargebäude
Referentin:	 Judith Engst
Gebühr: 		  5,- Euro
Anmeldung bis 20. November 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Neuhausen o.E. Mit Pflanzenkraft und alten Hausmitteln 
gesund durch den Winter.
Donnerstag, 21. November 2024, 19 bis 21 Uhr 
(Anmeldung bis 18.11. 2024)
Im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation am Donnerstag,  
21. November 2024, um 19 Uhr werden Pflanzen vorgestellt, die 
unser Immunsystem stärken. Die Teilnehmenden lernen alte 
Hausmittel kennen, die bei Husten, Schnupfen und Heiserkeit die 
Symptome effektiv lindern. Im Anschluss dürfen ein „Anti-Grippe-
Brot“ und ein Erkältungstee gekostet werden.

Treffpunkt:	� „Neuhauser Kräuterstüble“, Stockacher Straße 39, 
Neuhausen ob Eck

Leitung: 		  Michaela Hagen, Kräuterpädagogin
Gebühr: 		  12,- Euro inkl. Skript und Verkostung
Anmeldung bis 18. November 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Neuhausen o.E. Schmieren und Salben hilft allenthalben.
Samstag, 23. November 2024, 14 bis 17 Uhr 
(Anmeldung bis 19.11.2024)
Beim Workshop am Samstag, 23. November 2024, 14 – 17 Uhr, 
werden verschiedene Salben mit wohltuenden Pflanzenauszügen 
(z.B. Wundbalsam, Schnupfensalbe, Lippenbalsam, Beinwellsalbe) 
für die kommende Winterzeit hergestellt.

Treffpunkt:	� „Neuhauser Kräuterstüble“, Stockacher Straße 39, 
Neuhausen ob Eck

Leitung: 		  Michaela Hagen, Kräuterpädagogin
Gebühr: 		  35,- Euro inkl. Material, Getränke und Rezepten
Anmeldung bis 19. November 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Workshop Kleine Geschenke „handmade with love“.
Sonntag, 24. November 2024, 14 bis 17 Uhr 
(Anmeldung bis 18.11.2024)
Bei diesem Workshop am Sonntag, 24. November 2024, von 14 
bis 17 Uhr, werden die Teilnehmenden verschiedene Badebom-
ben, Badesalze, Peeling, Handbar und Dusch-Haarwürfel sowie 
Duftsteine herstellen, um damit ihre Lieben mit Naturprodukten, 
die herrlich nach Orange, Zimt und Tanne duften, zu verwöhnen.

Treffpunkt:	 Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 		�  Astrid Lübs und Sandra Palm, 
				    Aromapraktikerinnen
Gebühr: 		  40,- Euro inkl. Skript und Material, Vorabzahlung
Anmeldung bis 24. November 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Filzkurs Nikolaus.
Dienstag, 26. November 2024, 14:30 Uhr 
(Anmeldung bis 22.11.2024)
Filzen ist nicht nur was für Erwachsene. Alles was man dazu 
braucht, ist Lust aufs Filzen und ein wenig Durchhaltevermögen. 
Mit Nadel und Wolle lassen sich viele verschiedene Figuren her-
stellen, wie z.B. ein Nikolaus beim Filzkurs am Dienstag, 26. No-
vember 2024, um 14:30 Uhr. Geeignet für Jugendliche und Kinder 
ab 6 Jahren.

Treffpunkt:	 Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 		  Daniela Kiene
Gebühr: 		�  Erwachsene 13,- Euro, 
				    Kinder 7,50 Euro inkl. Material
Anmeldung bis 22. November 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Naturpädagogikseminar „Tiere und Pflanzen im 
Winter“ aus der Reihe „Raus auf die Streuobstwiese“.
Donnerstag, 5. Dezember 2024, 9:30 bis 16:30 Uhr 
(Anmeldung bis 27.11.2024)
In der Fortbildungsreihe „Raus auf die Streuobstwiese“ stehen 
eine Fülle von naturpädagogischen Aktivitäten auf dem Pro-
gramm, um Kinder auf der Streuobstwiese mit heimischer Natur 
vertraut zu machen. Wahrnehmen und Forschen, Bewegen und 
Spielen, Beobachten und Experimentieren, Werkeln und Genie-
ßen sind dabei angesagt. Die Aktivitäten sind so ausgewählt, dass 
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sie leicht und direkt umsetzbar sind und in abgewandelter Form 
auch für andere Lebensräume und andere Themen anwendbar 
sind. „Learning by doing“, Praxisorientierung und ein Skript er-
leichtern die Umsetzung der Inhalte. Beim Seminar am Donners-
tag, 5. Dezember im Winter ist auf den ersten Blick nichts los auf 
der winterlichen Streuobstwiese, auf den zweiten Blick offenba-
ren sich viele Lebenszeichen.

Treffpunkt:	 Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 		�  Angela Klein, Biologin, Naturpädagogin und  

Naturtherapeutin
Gebühr: 		  90,- €
Anmeldung bis 27. November 2024 beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Gemeinsam ein Denkmal gesetzt
Birnbaum soll Naturdenkmal der Zukunft werden
Schon heute an die Zukunft denken - das war die Idee hinter ei-
ner Kooperationsveranstaltung des Naturschutzzentrums Obere 
Donau, der BODEG (Naturparkapfelsaft-Projekt) und der Stadt 
Meßkirch, bei der Anfang November in Meßkirch-Langenhart ein 
Birnbaum gepflanzt wurde.

Lange Zeit prägten alte, majestätische Bäume unsere Landschaft. 
Doch im Laufe der Jahrzehnte sind sie immer weniger geworden. 
Wo sich heute noch solche imposanten Bäume finden, sind sie 
meist als Naturdenkmal ausgewiesen. Drei Naturdenkmal-Birn-
bäume gab es einst in Langenhart, doch nur noch ein Baum ist 
mittlerweile davon übriggeblieben.

„Wenn wir auch in Zukunft Birnbäume haben wollen, die das 
Landschaftsbild prägen, müssen wir jetzt nachpflanzen“, so Mar-
kus Ellinger vom Naturschutzzentrum Obere Donau. „Viele alte 
Birnbäume haben aktuell zu kämpfen. Krankheiten wie der Bir-
nenverfall und auch der Klimawandel machen ihnen das Leben 
schwer“. Daher wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung mit 
rund 25 Teilnehmern ein Birnbaum in der Nähe des bestehenden 
Naturdenkmales in Langenhart gepflanzt. Dieser soll irgendwann 
in der Zukunft dessen Funktion übernehmen können.

Gepflanzt wurde ein Obsthochstamm der Sorte „Schweizer Was-
serbirne“. Die Wahl fiel nicht rein zufällig auf diese Mostbirne, dies 
hat einen historischen Hintergrund. Denn bereits in der Langen-
harter Chronik von 1851 wurde über den Obstanbau in Langen-
hart berichtet. Willi Schmon las zu Beginn der Veranstaltung aus 
diesem Schriftstück vor, das der Hilfslehrer Anton Ringer verfasst 
hatte. Darin ist unter anderem von einer „Schweizerbirne“ und ei-
ner „Wasserbirne“ die Rede. Gut möglich, dass sich hinter einer 
der beiden Bezeichnungen die „Schweizer Wasserbirne“ verbirgt 
und Anlass genug, eine solche nachzupflanzen.

Veranstaltungen im Umland

Skiclub Stetten a. k. M.

Wintersportbörse
Am Samstag, 16. November 2024 im Soldatenheim in Stetten 
a. k. M.
Freitag, 15.11.2024: 		  Warenannahme 	 18:30 Uhr - 20:00 Uhr
Samstag, 16.11.2024: 		 Warenannahme 	 10:00 Uhr - 11:30 Uhr
							       Verkauf 			   14:00 Uhr - 16:00 Uhr

Weihnachtsmarkt in Storzingen

Am 1. Adventswochenende, den 30.11.2024 und 01.12.2024
findet der traditionelle Weihnachtsmarkt in und um das Gemein-
dehaus Weckenstein statt.
Mit ca. 30 Ausstellern in den Räumlichkeiten des Gemeindehau-
ses

Samstag, 13:00 Uhr, Beginn des Marktes
Ab 13:00 Uhr 	 Christbaumverkauf (frisch geschlagen)
Ab 17:00 Uhr 	 Lichterglanz zum und um das Gemeindehaus

17:30 Uhr 		� kommt der Nikolaus zu den Kleinsten und bringt 
Geschenke, umrahmt mit vorweihnachtlichen 
Klängen

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt (Schupfnudeln; Rote 
vom Grill; Waffeln; vieles aus Kartoffeln auch vegetarisch, sowie 
Kaffee und Kuchen)

Sonntag, 13:00 Uhr, Marktbeginn
Ab 13:00 Uhr 	 Christbaumverkauf
14:30 Uhr 		� „Der Zauberer“ Zauberprogramm für die Kinder 

(Eintritt frei)
Ab 17:00 Uhr 	 Lichterglanz um das Gemeindehaus

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt (Schupfnudeln; Rote 
vom Grill; Waffeln; vieles aus Kartoffeln auch vegetarisch, sowie 
Kaffee und Kuchen)

Die Dorfgemeinschaft freut sich auf Ihr Kommen

Abendmarkt in Kreenheinstetten
am Donnerstag, den 21.11.2024 von 18:00 bis 21:00 Uhr
Nutzen Sie die Gelegenheit und erwerben Sie lokale Erzeugnisse, 
Haushalts- und Gebrauchtwaren oder kulinarische Genüsse!
Zusammenkommen. Wohlfühlen. Einkaufen.

Nächste Abendmarkt-Termine:
19.12.2024 in Leibertingen
Anmeldungen von Standbetreibern noch möglich! Bitte wenden 
Sie sich an die Gemeindeverwaltung Tel.: 07466/9282-23 oder an 
evelyne.glocker@leibertingen.de.

Seminare Akademie Innovationscampus Sigmaringen
LernSnack für mutige Gründerinnen
Klaus-Dieter Peschke vom Finanzamt Sigmaringen bietet einen 
Überblick über die steuerlichen Rahmenbedingungen, die spezi-
ell für Existenzgründerinnen relevant sind.

Inhalte des Seminars:
• 	 Steuerliche Rahmenbedingungen für Existenzgründerinnen
• 	 Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit
• 	� Wichtige Kontaktstellen: Wie funktioniert der Austausch mit 

dem Finanzamt?
• 	� Welche Steuererklärungen und Steueranmeldungen müssen 

gemacht werden?
• 	 Welche Fristen sind zu beachten?

Termin: 				�    Mittwoch, 04.12.2024, 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr

Dozent: 				�    Klaus-Dieter Peschke  
(Finanzamt Sigmaringen)

Veranstaltungsort: 	 Innovationscampus Sigmaringen
Selbstkostenbeitrag: 	5 Euro für einen kleinen Snack

Mehr Informationen und Anmeldung zu den Seminaren: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de

Kirchenchor Rast-Bichtlingen singt für Frieden
The Armed Man – A mass for peace
Am Sonntag, den 17. November 2024, wird der Kirchenchor 
Rast-Bichtlingen um 17:00 Uhr in der Stadtkirche St. Martin Meß-
kirch die Messe „The Armed Man – A mass for peace“ des walisi-
schen Komponisten Karl Jenkins aufführen. Die Messe fordert ne-
ben Chor und Solisten ein Orchester mit Sinfonie-Besetzung. Mit 
der Jungen Sinfonie Reutlingen wagt sich der Kirchenchor Rast-
Bichtlingen unter der Leitung seines Chorleiters Volker Nagel ge-
meinsam an dieses beeindruckende und mitreißende Werk.

Karten sind per WhatsApp über folgende Nummer erhältlich: 
0151/67577858.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Chores: 
www.chor-rast-bichtlingen.de.

Ende des redaktionellen Teils


